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Amt der Burgenländischen Landesregierung 
 
 
 

Zahl: 2-JS-A2219/11-2005 
 
 

536. Stellenausschreibung für eine vertragliche Berufsschullehrerin / einen vertraglichen  
Berufsschullehrer an der Landesberufsschule Pinkafeld 

 
Ste l lenausschre ibung 

 
An der Landesberufsschule Pinkafeld gelangt folgende Stelle für eine vertragliche Berufsschullehrerin / einen 

vertraglichen Berufsschullehrer zur Besetzung: 
 
Die Stelle einer Vertragslehrerin / eines Vertragslehrers der Fachgruppe II für den Lehrberuf Metalltechnik 

(Schlosserberufe) für das Schuljahr 2005/2006, mit der Aussicht auf Verlängerung auf unbestimmte Zeit. 
 
Aufnahmevoraussetzungen: 
 

1. Reifeprüfung einer einschlägigen HTL (Maschinenbau) 
2. 2-jährige facheinschlägige Berufspraxis  
3. entsprechenden Fachkenntnisse und Praxis in: 

- CNC-Technik (Drehen und Fräsen) 
- CAD (Computerunterstütztes Fachzeichnen) 
- Automatisierungstechnik (SPS-Pneumatiksteuerungen, Hydraulik) 
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Bewerbungsgesuche müssen spätestens vier Wochen nach Erscheinen dieses Landesamtsblattes an das 
Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 2 - Gemeinden und Schulen, 7001 Eisenstadt, einlan-
gen und sind wie folgt zu belegen: Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, handgeschriebener Lebens-
lauf, Nachweise über die Erfüllung der Aufnahmevoraussetzungen (Punkte 1 bis 3), eventuell Heiratsurkunde 
und Geburtsurkunde der Kinder, Nachweis über die Leistung des Präsenzdienstes/Zivildienstes. 
 

Verspätet eingelangte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.  
 

Für die Landesregierung: 
Dr. Weikovics eh. 

 
 
 

________________ 
 
 
 
Zahl: 2-JS-A2219/12-2005 
 
 

537. Stellenausschreibung für eine vertragliche Berufsschullehrerin / einen vertraglichen  
Berufsschullehrer an der Landesberufsschule Pinkafeld 

 
 

Ste l lenausschre ibung 
 
 

An der Landesberufsschule Pinkafeld gelangt folgende Stelle für eine vertragliche Berufsschullehrerin / einen 
vertraglichen Berufsschullehrer zur Besetzung: 

 
Die Stelle einer Vertragslehrerin / eines Vertragslehrers der Fachgruppe III für den Lehrberuf Metalltechnik 

(Schlosserberufe) für das Schuljahr 2005/2006, mit der Aussicht auf Verlängerung auf unbestimmte Zeit. 
 
 
Aufnahmevoraussetzungen: 
 

1. Metalltechnik-Meisterprüfung  
2. 6-jährige facheinschlägige Berufspraxis 

 
Bevorzugt werden Bewerber mit entsprechenden Fachkenntnisse und Praxis in: 

- CNC-Technik (Drehen und Fräsen) 
- CAD (Computerunterstütztes Fachzeichnen) 
- Automatisierungstechnik (SPS-Pneumatiksteuerungen, Hydraulik) 

 
 

Bewerbungsgesuche müssen spätestens vier Wochen nach Erscheinen dieses Landesamtsblattes an das 
Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 2 - Gemeinden und Schulen, 7001 Eisenstadt, einlan-
gen und sind wie folgt zu belegen: Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, handgeschriebener Lebens-
lauf, Nachweise über die Erfüllung der Aufnahmevoraussetzungen (Punkte 1 und 2), eventuell Heiratsurkunde 
und Geburtsurkunde der Kinder, Nachweis über die Leistung des Präsenzdienstes/Zivildienstes. 

 
Verspätet eingelangte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 

 
 

Für die Landesregierung: 
Dr. Weikovics eh. 

 
 
 
 

________________ 
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Zahl: 2-JS-A2274/1-2005 
 
 

538. Stellenausschreibung für eine vertragliche Berufsschullehrerin / einen vertraglichen  
Berufsschullehrer an der Landesberufsschule Pinkafeld 

 
 

Ste l lenausschre ibung 
 

An der Landesberufsschule Pinkafeld gelangt folgende Stelle für eine vertragliche Berufsschullehrerin / einen 
vertraglichen Berufsschullehrer zur Besetzung: 

 
Die Stelle einer Vertragslehrerin / eines Vertragslehrers der Fachgruppe III für den Lehrberuf Kraftfahrzeug-

technik für das Schuljahr 2005/2006, mit der Aussicht auf Verlängerung auf unbestimmte Zeit. 
 
 
Aufnahmevoraussetzungen:      
 

1. Kraftfahrzeug-Meisterprüfung  
2. 6-jährige facheinschlägige Berufspraxis 

 
Bewerbungsgesuche müssen spätestens vier Wochen nach Erscheinen dieses Landesamtsblattes an das 

Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 2 - Gemeinden und Schulen, 7001 Eisenstadt, einlan-
gen und sind wie folgt zu belegen: Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, handgeschriebener Lebens-
lauf, Nachweise über die Erfüllung der Aufnahmevoraussetzungen (Punkte 1 und 2), eventuell Heiratsurkunde 
und Geburtsurkunde der Kinder, Nachweis über die Leistung des Präsenzdienstes/Zivildienstes. 

 
Verspätet eingelangte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 

 
Für die Landesregierung: 

Dr. Weikovics eh. 
 
 
 

________________ 
 
 
 
Zahl: 4a-A-443/4-2005 
 
 

539. Flurbereinigungsverfahren Markt St. Martin, Einleitung, Bestätigung der Rechtskraft 
 

Kundmachung 
 

Der Bescheid des Amtes der Burgenländischen Landesregierung als Agrarbehörde I. Instanz vom 20.4.2005, 
Zl. 4a-A-443/1-2005, mit dem das Flurbereinigungsverfahren in der KG. Markt St. Martin hinsichtlich nachste-
hender Grundstücke eingeleitet wurde, ist in Rechtskraft erwachsen.  

 
Ried Hofäcker: 
 

3083/31, 3083/20, 3083/30, 3083/29, 3069, 3083/27, 3083/28, 3070, 3058/2, 3083/26, 3072, 3083/25, 3073, 
3083/24, 3074, 3075, 3083/23, 3076, 3083/22, 3077, 3063, 3083/21, 3078, 3071, 3068, 3067, 3066, 3065, 
3064, 3062, 3061, 3060, 3058/1, 3057, 3054, 3053, 3050, 3049, 3046, 3045, 3042, 3041, 100/5, 3040/3, 
3040/4, 3040/5, 3084/6 
 

Für das Amt der Landesregierung: 
Dr. Horvath eh. 

 
 

________________ 
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540. Mitteilung über die beabsichtigte Vergabe eines Bauauftrages im offenen Verfahren 
 

Mi t te i lung 
 
über die in der am 2. September 2005 erscheinenden Ausgabe der Grazer Zeitung erfolgten Kundmachung 
über die beabsichtigte Vergabe eines Bauauftrages im offenen Verfahren (Unterschwellenbereich). 
 
Leistungsbereich: 
Pflaster- und Asphaltierungsarbeiten im Zuge der Neugestaltung des Koloman-Wallisch-Platzes im Ausmaß 
von ca. 7500 m².  
 
Auftraggeber: 
Stadtgemeinde Bruck an der Mur, Koloman Wallisch Platz 1, 8600 Bruck Mur 
 
Leistungsfrist:  
2005 bis längstens 30. Juni 2006 (siehe Ausschreibungsunterlagen)  
 
Alle übrigen Bestimmungen sind obigem Medium zu entnehmen.  
 
Teilangebote: zulässig 
 
Alternativangebote: unzulässig 
 

Der Bürgermeister: 
Rosenberger eh. 

 
 
 

________________ 
 
 
 

541. Öffentliche Ausschreibung der Gebäudereinigungsarbeiten  
für die Burgenländischen Elektrizitätswirtschafts AG, BEWAG 

 
 
Ausschreibende Stelle:  
Burgenländische Elektrizitätswirtschafts AG, Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt  
 
Auftragsbezeichnung:  
Gebäudereinigungsarbeiten 
 
Erfüllungsort:  
Neusiedl/See, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart 
 
Auskünfte:  
Burgenländische Elektrizitätswirtschafts AG, Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt, Mag. Franz Lehner, 
02682/9000-1114, 02682/9000-1903, Franz.Lehner@BEWAG.at
 
Ort der Einreichung:  
Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt 
 
Ausschreibungsunterlagen:  
Burgenländische Elektrizitätswirtschafts AG, Mag. Franz Lehner, Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt, 
02682/9000-1114, Franz.Lehner@BEWAG.at
 
Alternativangebote:  
unzulässig 
 
Teilangebote: 
unzulässig 

mailto:Franz.Lehner@BEWAG.at
mailto:Franz.Lehner@BEWAG.at
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Umstände die eine besondere Eignung erfordern:  
keine 
 
Schlusstermin für Angebote:  
19. September 2005, 10 Uhr 
 
 
 

________________ 
 
 
 

542. Satzungen und Geschäftsordnung des Burgenländischen Landesjagdverbandes 
 

Die Vollversammlung des Burgenländischen Landesjagdverbandes (Landesjagdtag) hat gemäß § 127 Abs. 3 
Z 2 Bgld. Jagdgesetz 2004, LGBl. 11/2005, in der Sitzung am 19. Juni 2005 nachstehende  

 
 

Satzungen  
beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

(1) Der Burgenländische Landesjagdverband, in der Folge Verband genannt, ist eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechtes und findet seine Rechtsgrundlage in den Bestimmungen der §§ 122 bis 178 des Bur-
genländischen Jagdgesetzes 2004, LGBl. 11/2005, in der Folge JG genannt. Aufgrund dieser Bestim-
mungen regeln die Satzungen: 

a. Zweck, Rechtsstellung, Mitgliedschaft und Recht zur Führung des Landeswappens (§ 122 JG) 
b. Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder (§ 123 JG) 
c. Aufgaben des Verbandes (§ 124 JG) 
d. Stellung des Verbandes zu den Behörden (§ 125 JG) 
e. Organe des Verbandes (§ 126 JG) 
f. Vollversammlung (Landesjagdtag) (§ 127 JG) 
g. Ausschuss (§ 128 JG) 
h. Vorstand (§ 129 JG) 
i. Verbandsvorsitz (Landesjägermeister) (§ 130 JG) 
j. Finanzkontrollausschuss (§ 131 JG) 
k. Bezirksjagdtag (§ 132 JG) 
l. Delegierte (§ 133 JG) 
m. Bezirksjägermeister (§ 134 JG) 
n. Hegeringleitung (§ 135 JG) 
o. Landesgeschäftsstelle; Bezirksgeschäftsstellen (§ 136 JG) 
p. Wahl der Organe des Verbandes im Jagdbezirk (§§ 137 bis 158 JG) 
q. Wahlordnung (Verordnung der Burgenländische Landesregierung vom 21. Feber 2005, LGBl. 

23/2005, Abschnitt 16) 
r. Disziplinarrecht (§§ 159 bis 162 JG) 
s. Ehrenrat (§§ 163 bis 168 JG) 
t. Ehrensenat (§§ 169 bis 172 JG) 
u. Beschwerdesenat (§§ 173 bis 178) 

(2) Der Verband hat seinen Sitz am Sitze der Landesregierung (§ 122 Abs. 1 JG).  
(3) Der Verband führt auf den verbandseigenen Grundstücken Nr. 4342/2 und Nr. 7962/6 in EZ 1723, 

Grundbuch 30108 Marz, eine wald- und jagdpädagogische Aus- und Weiterbildungsstätte, genannt 
„Werkstatt Natur“, mit dem Ziel, 

a) Kindern, vor allem Schülern, die Möglichkeit zu bieten, heimische Tiere bei wald- und jagdpäda-
gogischen Führungen und beim Basteln im Raum spielerisch kennen zu lernen; 

b) die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder durch theoretische und praktische Wissensvermittlung 
zu fördern; 

c) den Gedanken der Jagd anderen Bevölkerungskreisen näher zu bringen. 
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(4) Der Verband ist berechtigt, Jagdgastkartenwerbern, die im § 65 JG erforderliche Jagdhaftpflichtversiche-
rung anzubieten und die dafür anfallenden Kosten für die Jagdhaftpflichtversicherung vom Jagdgastkar-
tenwerber bzw. vom Jagdausübungsberechtigten einzuheben. 

 
 

§ 2 
Ordentliche Mitglieder 

 
Alle Inhaber einer gültigen burgenländischen Jagdkarte sind ordentliche Mitglieder des Verbandes (§ 122 Abs. 
3 JG). Die Mitgliedschaft beginnt mit der Ausstellung bzw. Verlängerung der Jagdkarte und erlischt  

a) drei Monate nach Ablauf der Gültigkeit der Jagdkarte 
b) durch Entzug der Jagdkarte (§ 68 JG) 
c) durch Tod 

 
§ 3 

Ehrenmitglieder 
 
(1) Die Ehrenmitgliedschaft (§ 122 Abs. 4 JG) wird von der Vollversammlung (Landesjagdtag) an Personen 

verliehen, die sich in hervorragender Weise um die Jagd im Burgenland verdient gemacht haben.  
Den Ehrenmitgliedern ist ein Dekret über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft zu überreichen. 

(2) Ehrenmitgliedern erwachsen keine Pflichten gegenüber dem Verband. Es steht ihnen kein aktives Wahl-
recht zu.   
Sie haben das Recht, zu jeder Vollversammlung, zu jedem Bezirksjagdtag ihres Wohnbezirkes und zu 
jeder festlichen Veranstaltung des Verbandes eingeladen zu werden. 

(3) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Verleihung einer Ehrenmitgliedschaft regelt die 
Geschäftsordnung. 

 
§ 4 

Landeswappen 
 

Der Verband ist berechtigt, das Landeswappen zu führen (§ 122 Abs. 5 JG). 
 

§ 5 
Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder 

 
(1) Neben den in § 122 Abs. 1 und 2 JG aufgezählten Rechten und Pflichten ist das ordentliche Mitglied 

verpflichtet, den von der Vollversammlung festgesetzten Verbandsbeitrag zu entrichten. Ferner sind die 
Verbandsmitglieder zur Leistung außerordentlicher Umlagen in dem vom Landesjagdtag festgesetzten 
Ausmaß verpflichtet (§ 127 Abs. 3 Z 1 JG). 

(2) Der Verbandsbeitrag dient zur Deckung der Kosten der gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben 
des Verbandes. Aus diesen Mitteln hat der Verband auch die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen 
Haftpflichtversicherung zu bestreiten. 

 
§ 6 

Verbandsabzeichen 
 

Das vom Verband aufgelegte Verbandsabzeichen darf nur von Verbandsmitgliedern getragen werden. 
 

§ 7 
Verbandsauszeichnungen 

 
(1) Der Verband ist gemäß § 124 Abs. 1 Z 3 JG berechtigt, Personen zu ehren, die sich um die Jagd im 

Burgenland besondere Verdienste erworben haben.  
(2) a.  Die Ehrung der ordentlichen Mitglieder erfolgt in nachstehender Rangordnung:  

1. Verleihung des Titels „Ehrenlandesjägermeister“ 
2. Verleihung des Titels „Ehrenbezirksjägermeister“ 
3. Verleihung des Verbandsabzeichens in Gold 
4. Verleihung des Verbandsabzeichens in Silber 
5. Verleihung des Verbandsabzeichens in Bronze 
6. Verleihung einer Ehrenurkunde 
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b.  Die Ehrungen sind mit folgenden Rechten verbunden: 
 „Ehrenlandesjägermeister“:  

Die Geehrten haben das Recht zum Führen des Ehrentitels und zur Teilnahme mit beraten-
der Stimme an sämtlichen Sitzungen und Veranstaltungen des Verbandes. 

 „Ehrenbezirksjägermeister“:  
Die Geehrten haben das Recht zum Führen des Ehrentitels und zur Teilnahme mit beraten-
der Stimme am Landesjagdtag und an sämtlichen Sitzungen und Veranstaltungen der Be-
zirksgeschäftsstelle ihres Wohnbezirkes. 

 Verbandsabzeichen in Gold:   
Die Geehrten haben das Recht zum öffentlichen Tragen des Ehrenabzeichens und zur 
Teilnahme mit beratender Stimme am Landesjagdtag und Bezirksjagdtag ihres Wohnbezir-
kes, sofern sie nicht ohnedies auf Grund der aktiven Funktion bzw. Verbandsmitgliedschaft 
ein Stimmrecht besitzen. 

 Verbandsabzeichen in Silber oder Bronze:   
Die Geehrten haben das Recht zum öffentlichen Tragen des Ehrenabzeichens und zur 
Teilnahme mit beratender Stimme am Bezirksjagdtag ihres Wohnbezirkes, sofern sie nicht 
ohnedies auf Grund der aktiven Funktion bzw. Verbandsmitgliedschaft ein Stimmrecht be-
sitzen. 

 Ehrenurkunde: 
Die Geehrten haben das Recht zur Teilnahme mit beratender Stimme am Bezirksjagdtag ih-
res Wohnbezirkes, sofern sie nicht ohnedies als ordentliches Mitglied stimmberechtigt sind. 

Die Landesgeschäftsstelle bzw. die Bezirksgeschäftsstellen sind verpflichtet, die Geehrten zu den 
Sitzungen einzuladen. 

c. Einem Geehrten ist seine Auszeichnung abzuerkennen: 

a. wenn Gründe für einen Ausschluss vom aktiven Wahlrecht zum Burgenländischen Landtag 
vorliegen 

b. bei Entzug der Jagdkarte. 

Die Aberkennung erfolgt durch jene Organe des Verbandes, die für die Verleihung zuständig sind. 
 
(3) Ferner ist der Verband berechtigt, Personen für 25-, 35- und 45-jährige Mitgliedschaft zum Verband 

durch Verleihung eines Bruches, auf dem das Landeswappen und die Jahreszahl der Verbandszugehö-
rigkeit angebracht ist, zu ehren. Die Zahl 25 ist in Bronze, die Zahl 35 in Silber und die Zahl 45 in Gold 
auszuführen.  
Die Geehrten haben das Recht zum öffentlichen tragen des Bruches. 

(4) Personen, die keine Mitglieder bzw. Ehrenmitglieder des Verbandes sind, und sich um die Jagd im Bur-
genland besondere Verdienste erworben haben, kann der Verband mit einem Abzeichen und einer Ur-
kunde, in welcher der Grund für die Ehrung angeführt ist, auszeichnen. 

(5) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung von Ehrungen regelt die Geschäftsordnung. 
 
 

§ 8 
Verhältnis des Verbandes zu den Behörden 

 
Der Verband unterliegt gemäß § 125 JG der Aufsicht der Landesregierung. Die von den Behörden dem Ver-

band zur Verfügung gestellten Unterlagen im Sinne § 125 Abs. 8 JG dienen in erster Linie für den nach § 124 
Abs. 2 JG vorgeschriebenen jährlichen Jagdlichen Bericht und für die Zusammenstellung der erforderlichen 
Nachweise und statistischen Übersichten, welche den Jagdbehörden jederzeit zur Verfügung zu stellen sind.  
 
 

§ 9 
Organe des Verbandes 

 
(1) Die Organe des Landesjagdverband sind: 

1. die Vollversammlung (Landesjagdtag) 
2. der Ausschuss 
3. der Vorstand 
4. der Verbandsvorsitzende, mit dem Titel Landesjägermeister 
5. der Finanzkontrollausschuss 
6. der Ehrenrat und die Vertretung der Anklage vor diesem (Verbandsanwalt) 
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7. in den Jagdbezirken die Bezirksversammlung (Bezirksjagdtag), die Delegierten, der Bezirksjäger-
meister und der Hegeringleiter 

 
(2) Die Tätigkeit der Organe des Verbandes ist ehrenamtlich, es können jedoch Reise- und Aufwandsent-

schädigungen gewährt werden. 
 
 

§ 10 
Die Vollversammlung (Landesjagdtag) 

 
(1) Der Vollversammlung obliegt die Durchführung der ihr im § 127 JG übertragenen Aufgaben. 
(2) Die Vollversammlung wird vom Verbandsvorsitzenden oder bei dessen Verhinderung von seinem Stell-

vertreter einberufen (§ 127 Abs. 4 JG) und hat alljährlich mindestens einmal zusammen zu treten (§ 127 
Abs. 5 JG). 

(3) Die Einladung hat schriftlich unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung mindestens zwei 
Wochen vorher zu erfolgen.  
Anträge zur Vollversammlung sind acht Tage vor der Vollversammlung bei der Landesgeschäftsstelle 
des Verbandes schriftlich einzubringen. Später eingebrachte Anträge haben keinen Anspruch auf Be-
handlung.   
Eine Ergänzung der Tagesordnung durch Anträge in der Sitzung bedarf der Zustimmung sämtlicher 
stimmberechtigter Teilnehmer an der Vollversammlung. 

(4) Die Vollversammlung ist außerdem über Verlangen der Landesregierung oder über schriftlichen Antrag 
an den Verbandsvorsitz von mindestens einem Drittel der Delegierten oder zumindest drei Bezirksjä-
germeistern unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einzuberufen. 

(5) Zu einem Beschluss der Vollversammlung ist die Anwesenheit der Hälfte der Delegierten und die einfa-
che Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abge-
lehnt. 

(6) Die näheren Bestimmungen zur Durchführung der Vollversammlung sind in der Geschäftsordnung gere-
gelt. 

 
 

§ 11 
Der Ausschuss 

 
(1) Dem Ausschuss obliegt die Beratung und Beschlussfassung über die in § 128 Abs. 3 JG übertragenen 

Angelegenheiten. 
(2) Der Ausschuss ist vom Verbandsvorsitzenden oder im Verhinderungsfall von dessen Stellvertreter 

schriftlich unter Bekanntgabe der Verhandlungsgegenstände und unter Angabe von Zeit und Ort, min-
destens zwei Wochen vorher einzuberufen. 

(3) Dringende Angelegenheiten können auch schriftlich im Umlaufweg der Beschlussfassung zugeführt 
werden. Über diese Beschlussfassung ist jedoch bei der nächst folgenden Ausschusssitzung zu berich-
ten und der Beschluss in das Protokoll dieser Sitzung aufzunehmen. 

(4) Der Ausschuss ist mindestens zweimal im Jahr (§ 128 Abs. 4 JG) sowie dann einzuberufen, wenn dies 
von drei Bezirksjägermeistern oder von drei Ausschussmitgliedern verlangt wird, wobei das Verlangen 
schriftlich an den Verbandsvorsitzenden zu richten ist. 

(5) Der Ausschuss ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters und acht Ausschuss-
mitgliedern beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden (§ 128 Abs. 5 JG) 

(6) Der für die Funktionsperiode gewählte Ausschuss hat seine Tätigkeit bis zur erfolgten Neuwahl auszu-
üben. 

(7) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Ausschusssitzung sind in der Geschäftsordnung 
geregelt. 

 
§ 12 

Der Vorstand 
 
(1) Dem Vorstand obliegt insbesondere die Durchführung der im § 129 Abs. 2 JG übertragenen Aufgaben. 
(2) Der Vorstand ist vom Verbandsvorsitzenden oder im Verhinderungsfall von dessen Stellvertreter unter 

Bekanntgabe der Verhandlungsgegenstände mindestens zwei Wochen vorher einzuberufen. Die Vor-
standssitzungen sind nach Bedarf oder über Verlangen von zwei stimmberechtigten Vorstandsmitglie-
dern einzuberufen. 
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(3) Dringende Angelegenheiten können auch im Umlaufweg der Beschlussfassung zugeführt werden. Über 
diese Beschlussfassung ist jedoch bei der nächst folgenden Vorstandssitzung zu berichten und der Be-
schluss in das Protokoll dieser Sitzung aufzunehmen. 

(4) Der Vorstand ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden und zweier stimmberechtigter Vorstandsmitglieder 
beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden (§ 129 Abs. 4 JG). 

(5) Der für eine Funktionsperiode gewählte Vorstand hat seine Tätigkeit bis zu erfolgten Neuwahl durchzu-
führen. 

(6) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Vorstandssitzung sind in der Geschäftsordnung 
geregelt. 

 
§ 13 

Verbandvorsitz (Landesjägermeister) 
 
(1) Dem Verbandsvorsitzenden (Landesjägermeister) obliegt die Durchführung der im § 130 Abs. 1 und 3 

JG übertragenen Obliegenheiten. 
(2) Der Verbandsvorsitzende ist Leiter der Landesgeschäftsstelle und trägt die Verantwortung dafür, dass 

im Geschäftsbetrieb Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse und Weisungen beachtet werden. Er hat sich 
in seinem Tätigkeitsbereich ausschließlich der Landesgeschäftsstelle zu bedienen. 

(3) Während der Dauer seiner zeitweiligen Verhinderung sind dessen Funktionen von seinem Stellvertreter, 
falls auch dieser verhindert ist, von dem an Jahren ältesten Vorstandsmitglied auszuüben (§ 130 Abs. 2 
JG). 

 
§ 14 

Finanzkontrollausschuss 
 
(1) Dem Finanzkontrollausschuss obliegt die Überprüfung der Finanzgebarung des Verbandes und seiner 

Einrichtungen (§ 131 Abs. 3 JG). 
(2) Der Finanzkontrollausschuss tritt zu den ihm nach § 131 Abs. 3 JG übertragenen Aufgaben im Bedarfs-

fall oder über Verlangen des Verbandsvorsitzenden zusammen. 
(3) Der Vorsitzende des Finanzkontrollausschusses oder dessen Stellvertreter hat unter Angabe von Zeit 

und Ort den Finanzkontrollausschuss einzuberufen.  
(4) Zur Beschlussfassung des Finanzkontrollausschusses ist die Anwesenheit von drei Mitgliedern erforder-

lich. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
(5) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Sitzung des Finanzkontrollausschusses sind in 

der Geschäftsordnung geregelt. 
 

§ 15 
Finanzgebarung 

 
Die Finanzgebarung des Verbandes ist getrennt von der Gebarung der Jagdabgabe zu erstellen.  

 
§ 16 

Bezirksjagdtag, Delegierte, Bezirksjägermeister, Hegeringleitung 
 

Der Aufgabenbereich der Bezirksjagdtage, der Delegierten, der Bezirksjägermeister und der Hegeringleitung 
ist in den Bestimmungen der §§ 132 bis 135 JG erschöpfend aufgezählt.  
 

§ 17 
Landesgeschäftsstelle des Verbandes 

 
Die Landesgeschäftsstelle besorgt die Geschäfte des Verbandes. Näheres regelt die Geschäftsordnung und 

die Dienstordnung für die Bediensteten des Verbandes (§ 136 Abs. 1 JG). 
 

§ 18 
Bezirksgeschäftsstellen des Verbandes 

 
(1) Zur Unterstützung der Landesgeschäftsstelle ist vom Vorstand für den Bereich jedes Jagdbezirkes eine 

Bezirksgeschäftsstelle zu errichten. Die Leitung obliegt dem Bezirksjägermeister (§ 136 Abs. 2 JG).  
(2) Zu den Aufgaben des Bezirksjägermeisters gehören alle Belange, die die jagdlichen Interessen des 

Jagdbezirkes berühren. 
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§ 19 
Disziplinarrecht 

 
(1) Das Disziplinarrecht ist in den §§ 159 bis 178 JG geregelt. 
(2) Rechtskräftige Disziplinarerkenntnisse sind in einem beim Verband eingerichteten Standesausweis 

einzutragen. Die Eintragung ist nach fünf Jahren ab Fällung des Disziplinarerkenntnisses zu löschen. 
Solange die Eintragung besteht, ist die Abschrift des Disziplinarerkenntnisses (Fotokopie) aufzube-
wahren.  

(3) Eingegangene Geldbußen (§ 176 Abs. 8 JG) sind für die Förderung der Jagdwirtschaft oder für Leis-
tungen an Mitglieder zu verwenden. 

(4) Die Vorsitzenden des Ehrenrates haben den Landesjägermeister von der Rechtskraft des Disziplinar-
erkenntnisses unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

(5) Rechtskräftige Disziplinarerkenntnisse sind der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde bekannt zu 
geben. 

(6) Der Verband hat halbjährlich einen Bericht über die Anzahl der rechtskräftig verhängten Disziplinarer-
kenntnisse und deren Verurteilungstatbestände im Info-Blatt zu verlautbaren. 

 
 

§ 20 
Referenten 

 
(1) Der Ausschuss kann zur Betreuung bestimmter Aufgaben im Rahmen der jagdlichen Verwaltung für 

einzelne Sachgebiete Referenten bestellen (§ 128 Abs. 3 Z 10 JG) 
(2) Die Bestellung erfolgt auf die Dauer der Funktionsperiode. Mit Beginn der nächsten Funktionsperiode 

muss die Bestellung neuerdings vorgenommen werden. 
(3) Für folgende Sachgebiete sind Referenten zu bestellen: 

a. Schalenwild 
b. Niederwild 
c. Jagdhundewesen 
d. Schießwesen 
e. Veterinärwesen 
f. Natur- und Umweltschutz 
g. Öffentlichkeitsarbeit und Medien 
h. Schulungswesen (Vorbereitungskurse für Jungjäger und Jagdaufseher) 

(4) Im Bedarfsfall können noch für weitere Sachgebiete Referenten bestellt werden. Der Bestellung steht 
eine Zugehörigkeit zu einem Verbandsorgan mit Ausnahme zum Finanzkontrollausschuss nicht im 
Weg. 

(5) Zur Unterstützung der Referenten bei der Erfüllung der ihnen vom Verband übertragenen Aufgaben 
können die Bezirksjägermeister im Einvernehmen mit dem zuständigen Landesreferenten auch in den 
Bezirken für die erwähnten Sachgebiete Referenten bestellen. Auch diese Bestellung erfolgt auf die 
Dauer der Funktionsperiode.  

(6) Die Landesreferenten sind grundsätzlich zu jeder Vollversammlung, im Bedarfsfall auch zu den Vor-
stands- und Ausschusssitzungen zu laden.  
Die Landesreferenten können Bezirksreferenten zu Besprechungen laden. Eine solche Besprechung 
bedarf, wenn sie Kosten auslöst, der vorherigen Billigung durch den Landesjägermeister oder bei des-
sen Verhinderung durch seinen Stellvertreter. 

(7) Die Tätigkeit der Referenten richtet sich, sofern sich diese nicht bereits aus dem Funktionstitel ergibt, 
nach der Anleitung des Verbandsvorsitzes. Die Referenten haben jährlich über ihre Tätigkeit im Jagd-
lichen Bericht zu berichten (§ 124 Abs. 2) 

 

 
§ 21 

Auflösung des Verbandes 
 

Der Verband kann nur durch ein Gesetz aufgelöst werden. 
 
 

§ 22 
Gültigkeit der Satzungen 

 
Die Bestimmungen dieser Satzungen und etwaige Änderungen unterliegen der Beschlussfassung durch die 

Vollversammlung und der Genehmigung durch die Burgenländische Landesregierung. 
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Auf Grund des § 127 Abs. 3 Z 2 Bgld. Jagdgesetz 2004, LGBl. 11/2005, des § 16 der Satzungen des Bur-
genländischen Landesjagdverbandes und des Beschlusses der Vollversammlung des Burgenländischen Lan-
desjagdverbandes (Landesjagdtag) vom 19. Juni 2005 wird nachstehende 
 

Geschäftsordnung 
 
erlassen: 
 

Abschnitt I 
 

§ 1 
Ordnungsvorschriften der Landesgeschäftsstelle 

 
 

Das Aufgabengebiet der Landesgeschäftsstelle umfasst alle in den Bereich des Burgenländischen Landes-
jagdverbandes, in Folge Verband genannt, fallenden Angelegenheiten, wie 

 
a. Übernahme und Sichtung des einlaufenden Schriftverkehrs 
b. Durchführung von Schreibarbeiten aller Art 
c. Abfertigung der erledigten Schriftstücke 
d. Ordnen und Heften der erledigten Schriftstücke 
e. Evidenzhaltung der befristeten Schriftstücke 
f. Führung, der Mitgliederevidenz, der Standesausweise, der Jagdgebrauchshundeevidenz, 

Aufzeichnungen über Wildseuchen und Wildkrankheiten, sonstige Aufzeichnungen 
g. Aufbewahrung der erledigten Geschäftsstücke (Ablage, Registratur, u.dgl.) 
h. Vorbereitung von Seminaren und Veranstaltungen 
i. Redaktion des Mitteilungsblattes des Verbandes 
j. Buchhaltung 
k. Führung eines Anlageverzeichnisses 

 
 

§ 2 
Leitung 

 
Die Landesgeschäftsstelle steht unter der Leitung des Verbandsvorsitzenden. Dieser hat einen Bediensteten 

der Geschäftsstelle, in der Folge Geschäftsstellenleiter genannt, zu bestellen, der für die vorschriftsmäßige 
Geschäftsführung der Landesgeschäftsstelle zu sorgen hat.  

 
 

§ 3 
Arbeitsverteilung 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende (Stellvertreter) hat in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsstellenleiter aufgrund 

des Geschäftsumfanges die Arbeitsverteilung unter den Bediensteten und Mitarbeitern vorzunehmen, 
wobei tunlichst die einzelnen Fachgebiete von demselben Bearbeiter erledigt werden sollen. 

(2) Änderungen der festgelegten Arbeitseinteilung können vom Verbandsvorsitzenden (Stellvertreter) in 
Zusammenarbeit mit dem Geschäftsstellenleiter vorgenommen werden. 

 
 

§ 4 
Unterstützung der Referenten 

 
Die Landesgeschäftsstelle hat den mit der Bearbeitung spezieller Sachgebiete betrauten Referenten die er-

forderliche Unterstützung zu leisten. 

 
§5 

Auskunft 
 

An Verbandsmitglieder oder sonstige Interessenten dürfen die Bediensteten und Mitarbeiter Auskünfte über 
vertrauliche Dienststücke nur darüber erteilen, ob und wann eine Eingabe überreicht wurde. 
Bei vertraulichen Dienststücken ist der Auskunftssuchende an den Verbandsvorsitzenden zu verweisen. 
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§ 6 
Akteneinsicht 

 
Akteneinsicht darf Verbandsmitgliedern nur gewährt werden, wenn sie in einer Sache selbst betroffen sind. 

In Dienststücke, die keinen konkreten Fall behandeln, darf nur mit Zustimmung des Verbandsvorsitzenden 
oder des Geschäftsstellenleiters Einsicht gewährt werden.  
 
 

§ 7 
Aktenausfolgung 

 
Die Ausfolgung von Geschäftsstücken, Akten oder Aktenteilen bedarf der Zustimmung des Verbandsvorsit-

zenden oder des Geschäftsstellenleiters. 
 
 

§ 8 
Ausfolgung von Kopien und EDV-Ausdrucken 

 
Sinngemäß nach den Richtlinien in den § 5 bis 7 dürfen Kopien von Akten, Aktenteilen und Schriftstücken 

oder EDV-Ausdrucke und Vormerkungen nur mit Zustimmung des Verbandsvorsitzenden oder des Geschäfts-
stellenleiters ausgefolgt werden. Der Verbandsvorsitzende bestimmt die zu ersetzenden Kosten des Mehrauf-
wandes, die der zu tragen hat, der um die Kopien oder Ausdrucke angesucht hat.  
 
 

§ 9 
Aktenverwendung außerhalb der Kanzleiräume 

 
Akten, Aktenteile und Schriftstücke dürfen nur mit Genehmigung des Verbandsvorsitzenden oder des Ge-

schäftsstellenleiters von Funktionären, Referenten und Bediensteten aus den Kanzleiräumen mitgenommen 
werden und sind nach Erledigung oder bis zu der gestellten Frist zurück zu bringen. Eine entsprechende Vor-
merkung hat zu erfolgen. 
 
 

§ 10 
Kanzleibehelfe 

 
Der Landesgeschäftsstelle sind die erforderlichen Kanzleibehelfe zur Verfügung zu stellen; bei der Gebarung 

ist größte Wirtschaftlichkeit zu beachten. 
 
 

§ 11 
Drucksorten 

 
Drucksorten sind, soweit sie erforderlich und eine Vereinfachung der Geschäftsführung darstellen, anzuferti-

gen bzw. anfertigen zu lassen, in Vorrat zu halten und nach Maßgabe des Bedarfes auszugeben bzw. zu ver-
wenden. 
 
 

§ 12 
Behandlung und Bearbeitung der einlangenden Akten und Schriftstücke 

 
Die Landesgeschäftsstelle hat nach Einlangen der Schriftstücke diese zu öffnen und zu sammeln. Diese sind 

dem Verbandsvorsitzenden vorzulegen und von ihm abzuzeichnen. Der Posteingang muss das Zeichen des 
Verbandsvorsitzenden tragen. Akten, an denen das Zeichen fehlt, sind nochmals vorzulegen.  
 
 

§ 13 
Schreiben Dritter an Angestellte oder Verbandsorgane 

 
Schreiben Dritter an Angestellte oder an Verbandsorgane sind, sofern diese Geschäftsstücke Verbandsan-

gelegenheiten behandeln, nach Öffnung wie der übrige Posteingang zu behandeln. 
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§ 14 
Eingangsstempel 

 
Die Landesgeschäftsstelle hat alle Geschäftstücke mit einem Eingangsstempel zu versehen. Dieser Ein-

gangsstempel hat die Bezeichnung „Burgenländischer Landesjagdverband“ sowie den Tag, den Monat und 
das Jahr des Einlangens und die Zahl der Beilagen zu enthalten. Bei Eilsendungen aller Art ist neben dem 
Eingangsstempel auch die Stunde der Übernahme vorzumerken. 
Dienststücken, welche Fristen in Gang setzen bzw. deren Einlauf innerhalb bestimmter Fristen erfolgen muss 
(etwa Berufungen in Jagdabgabe-Sachen, Disziplinarangelegenheiten), sind die Briefumschläge anzuschlie-
ßen. 
 

Dienststücke, die einen aktenmäßigen Vorläufer haben, sind mit der Vorakte zu koppeln. 
Dienststücke mit gleichem Gegenstand werden in Sammelakten zusammengefasst. 
Die Übernahme von Geschäftsstücken ist nur auf Grund der bestehenden Vorschriften (Postvorschriften) oder 
aber auf Verlangen des Überbringers zu bestätigen. Diese Bestätigung kann durch Versehen mit dem Ein-
gangsstempel auf einer vom Überbringer mitgebrachten Eingabe, durch die Ausfertigung einer Bestätigung 
oder in einem vom Überbringer mitgebrachten Zustellbuch erfolgen. 

 
 

§ 15 
Geld oder Wertsachen 

 
Schriftstücke, die Geld oder Wertsachen enthalten, sind nach dem Versehen mit dem Eingangsstempel dem 

Verantwortlichen der Handkassa zu übergeben, der sichere Verwahrung zu veranlassen und einen entspre-
chenden Vermerk mit Namenszeichen anzufügen hat. 
 

 
§ 16 

Bearbeitung der Schriftstücke 
 

Fertige Schriftstücke werden dem Unterschriftsberechtigten vorgelegt und danach ordnungsgemäß abgefer-
tigt. 

 
 

§ 17 
Ordnen und Heften der erledigten Schriftstücke 

 
Die Schriftstücke sind nach ihrer Erledigung in die betreffenden Akte, geordnet nach dem Datum laut Ein-

gangsstempel, abzulegen. Dienststücke, die sich auf ein Jagdrevier beziehen, müssen nach ihrer Erledigung in 
den Jagdkataster eingelegt werden. 
 

 
§ 18 

Fristen 
 

Schriftstücke, die nicht endgültig erledigt sind, haben einen Fristenvermerk zu enthalten und sind in der Lan-
desgeschäftsstelle in einem für die Fristenablage vorgesehenen Ort bereit zu halten. Die Fristenablage ist so 
einzurichten, dass zum festgesetzten Zeitpunkt das Aktenstück weiter bearbeitet werden kann. 

 
 

§ 19 
Inventar der Landesgeschäftsstelle 

 
Für die entgeltlich erworbenen körperlichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens – mit Ausnahme der 

Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten EUR 400,00 nicht übersteigen (geringwertige Wirtschaftsgüter 
gem. § 13 EStG 1988) – hat die Landesgeschäftsstelle ein Anlagenverzeichnis zu erstellen, das den 
Erfordernissen des § 226 HGB (Handelsgesetzbuch) entspricht. Die Bewertung dieser Sachanlagen erfolgt zu 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten gem. §§ 203 und 204 HGB. 
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§ 20 
Kanzleiordnung der Bezirksgeschäftsstellen 

 
Die Bezirksgeschäftsstellen müssen kein eigenes Amtslokal unterhalten. Es bleibt dem Bezirksjägermeister 

vorbehalten, Sprechtage abzuhalten. Zuschriften in dienstlichen Angelegenheiten werden vom Bezirksjäger-
meister übernommen und zeitgerecht beantwortet. Die erledigten Dienststücke werden nach Sachgebieten 
chronologisch geordnet abgelegt.  
Für den dienstlichen Schriftverkehr ist das Briefpapier des Landesjagdverbandes mit der Aufschrift „Bezirksge-
schäftsstelle ...........“ zu verwenden. 
Die schriftlichen Aussendungen der Bezirksgeschäftsstelle werden vom Bezirksjägermeister (Stellvertreter) 
unterfertigt. 
 
 

§ 21 
Inventar der Bezirksgeschäftsstellen 

 
Für die körperlichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (mit Ausnahme der Wirtschaftsgüter, deren 

Anschaffungswert EUR 400,00 im Sinne des § 13 EStG 1988 nicht übersteigen), die von der 
Landesgeschäftsstelle den Bezirksgeschäftsstellen zur Benützung überantwortet werden, hat die 
Landesgeschäftsstelle ein Anlagenverzeichnis getrennt für jede Bezirksgeschäftsstelle im Sinne der 
Bestimmungen des § 19 der Geschäftsordnung zu erstellen. 
 
 

§ 22 
Aufbewahrung der Geschäftsstücke der Landes- und Bezirksgeschäftsstellen 

 
Die Geschäftsstücke sind nach Jahren geordnet abzulegen und 10 Jahre aufzubewahren. Schriftstücke von 
historischer Bedeutung sind dauernd aufzubewahren. 
 
 

§ 23 
Finanzgebarung der Landesgeschäftsstelle 

 
Die Gestion der Finanzgebarung des Verbandes hat auf Grundlage des genehmigten Voranschlages nach 

den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit unter Beachtung der Beschlüsse der 
Vollversammlung zu erfolgen.  

 
 

A. Lohnverrechnung 
 

Die Landesgeschäftsstelle hat für jeden Dienstnehmer des Verbandes ein Lohnkonto zu führen, auf dem 
neben den Angaben zur Person die monatlichen Bruttobezüge, die sonstigen Bezüge (Urlaubsgeld und 
Weihnachtsremuneration) sowie die vom Gehalt einbehaltenen Beiträge zur Sozialversicherung, die 
Lohnsteuer und die sonstigen Abgaben ersichtlich sind. 

Die Landesgeschäftsstelle hat die lohn- und gehaltsabhängigen Abgaben und Pflichtbeiträge (Dienstgeber 
und Dienstnehmeranteile) unter Einsatz einer adäquaten EDV-Software zu ermitteln und diese zum 
Fälligkeitstag an den Fiskus, die Gebietskrankenkasse und Stadtkasse zu entrichten.  

Für jeden beschäftigten Dienstnehmer hat die Landesgeschäftsstelle nach Ablauf eines Geschäftsjahres 
bzw. nach Ausscheiden eines Dienstnehmers einen Lohnzettel dem Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart, 
7001 Eisenstadt im Wege der automationsunterstützten Datenübertragung in der abgabenrechtlich 
vorgesehenen Frist zu übermitteln.  

 
 

B. Reisekosten und Sitzungsgelder 
 

Entschädigungen für Reisekosten erfolgen nach den Bestimmungen des § 26 Z 4 EStG. 
 

Sitzungsgelder werden bei der jeweiligen Sitzung ausbezahlt. Auf Sitzungsgelder haben Anspruch: 
a) Delegierte, 
b) Mitglieder des Ausschusses, 
c) Mitglieder des Vorstandes, 
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d) Bezirksjägermeister in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Ausschusses oder bei Reisen außerhalb 
des Bezirkes, 

e) Mitglieder des Finanzkontrollausschusses, 
f) Mitglieder des Ehrenrates, 
g) Verbandsanwalt, 
h) Referenten, 
i) Hegeringleiter bei Dienstreisen über Auftrag des Verbandes  
j) Verbandsmitglieder, wenn sie im Auftrag des Verbandes an Sitzungen teilnehmen oder eine 

Dienstreise verrichten. 
 
 

Der Vorstand ist ermächtigt, einen immer wiederkehrenden Reiseaufwand von Funktionären und 
Angestellten zu pauschalieren.  

 
In Erfüllung der abgabenrechtlichen Bestimmungen hat der Verband als Körperschaft öffentlichen Rechtes 

über die Landesgeschäftsstelle eine Mitteilung gem. § 109a EStG beim Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart, 
7001 Eisenstadt im Wege der automationsunterstützten Datenübertragung über Leistungen (Sitzungsgelder) 
und Reisekostenvergütungen für jede der oben genannten Personen einzubringen. Die Mitteilung kann 
unterbleiben, wenn das einer Person im Kalenderjahr insgesamt geleistete Entgelt (Sitzungsgelder) 
einschließlich allfälliger Reisekostenersätze nicht mehr als EUR 900,00 und das Entgelt einschließlich 
allfälliger Reisekostenersätze für jede einzelne Leistung nicht mehr als EUR 450,00 beträgt (BGBl II 2001/417). 

 
Der Verband hat im Sinne leg. cit. diesen Personen den Inhalt der Mitteilung bekannt zu geben (Abschrift). 

 
 

C. Buchhaltung 
 

Für die Führung der Bücher des Verbandes hat die Landesgeschäftsstelle eine EDV-unterstützte 
Buchhaltung nach dem System der Doppik einzurichten, die von der Verbandskanzlei geführt wird. Das hierfür 
erstellte Softwareprogramm muss den Erfordernissen des Verbandes entsprechen und den Vollausdruck der 
verarbeiteten Daten chronologisch (Journal) sowie systematisch (Sachkonten) ermöglichen. Die 
Bestimmungen der §§ 190 ff. HGB sind einzuhalten. Die Buchhaltung hat den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung zu entsprechen. 

 
 

D. Jahresabschluss 
 

Aus der Buchhaltung des Verbandes hat der Vorstand zum Ende eines Geschäftsjahres, das mit dem 
Jagdjahr ident ist, bis spätestens 30.06. eines jeden Jahres einen Jahresabschluss zu erstellen. Der 
Jahresabschluss besteht aus der Bilanz zum Stichtag 31.01. sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für den 
Zeitraum 01.02. bis 31.01. 

 
Für die Erstellung des Jahresabschlusses sind die Bestimmungen des § 198 (Inhalt der Bilanz), der §§ 201, 

203 und 204 (Bewertungsvorschriften) sowie des § 224 (Gliederung der Bilanz) und des § 231 (Gliederung der 
Gewinn- und Verlustrechnung) HGB sinngemäß anzuwenden, wobei auf die besonderen Erfordernisse des 
Verbandes Bedacht zu nehmen ist.  

 
Der Jahresabschluss ist dem Ausschuss zur Genehmigung vorzulegen und von der Vollversammlung zu 

beschließen.  
 
 

E. Voranschlag 
 

Für die Finanzgebarung des jeweiligen nächsten Geschäftsjahres ist vom Vorstand bis spätestens 30.06. 
des laufenden Jahres ein Voranschlag über die einzelnen Einnahmen- und Ausgabenposten, lautend auf runde 
EUR 100,00 Beträge, zu erstellen. Dem Voranschlag sind die Zahlen des Voranschlages des Vorjahres sowie 
die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres gegenüber zu erstellen. Bei der Erstellung des 
Voranschlages ist die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung einzuhalten.  

 
Der Voranschlag ist dem Ausschuss zur Genehmigung vorzulegen und von der Vollversammlung zu 

beschließen.  
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Der Vorstand ist berechtigt, bei Vorliegen entsprechender Erfordernisse Virementes innerhalb der einzelnen 
Ausgabengruppen des Voranschlages – unbeschadet der nachträglichen Genehmigung durch die 
Vollversammlung – vorzunehmen. 

 
 

§ 24 
Finanzgebarung Jagdabgabe 

 
Die Finanzgebarung der vom Verband im Sinne der Bestimmungen der §§ 188 bis JG vorzuschreibenden 

und einzuhebenden Jagdabgabe ist getrennt von der Finanzgebarung des Verbandes in einem eigenen 
Kontenkreis zu erfassen. 

 
Die Bestimmungen über Buchhaltung und Jahresabschluss im Sinne des § 23 der Geschäftsordnung sind 

sinngemäß auch auf die Jagdabgabe anzuwenden, wobei auf die besonderen Erfordernisse der Jagdabgabe 
Bedacht zu nehmen ist. 

 
 

§ 25 
Finanzielle Gebarung der Bezirksgeschäftsstellen 

 
Die Bezirksgeschäftsstellen haben über sämtliche Einnahmen und Ausgaben fortlaufende Aufzeichnungen 

zu führen (Kassabuch), die bis zum Ende des Jagdjahres abzuschließen sind. Die entsprechende Software 
stellt die Landesgeschäftsstelle den Bezirksjägermeistern zur Verfügung. Die einzelnen Einnahmen- und 
Ausgabenposten sind belegmäßig nachzuweisen. Über Verlangen des Landesjägermeisters, dessen 
Stellvertreter oder des Finanzkontrollausschusses hat der Bezirksjägermeister in die Aufzeichnungen Einsicht 
zu gewähren.  

 
Der Endsaldo des Geschäftsjahres (Jagdjahres) im Kassabuch ist auf neue Rechnung vorzutragen. 

 
 

§ 26 
Verbandsauszeichnungen 

 
(1) Voraussetzung für eine Verbandsauszeichnung und Ehrung nach § 7 der Satzungen ist: 

1. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 2 Z 1 (Ehrenlandesjägermeister) kann nur an Verbandsmitglieder er-
folgen, welche die Funktion eines Landesjägermeisters oder eines Landesjägermeister-
Stellvertreters ausgeübt und diese Funktion bereits zurückgelegt haben.  

2. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 2 Z 2 (Ehrenbezirksjägermeister) kann nur an Verbandsmitglieder er-
folgen, welche die Funktion eines Bezirksjägermeisters oder eines Bezirksjägermeister-
Stellvertreters ausgeübt und diese Funktion bereits zurückgelegt haben.  

3. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 2 Z 3 (Verbandsabzeichen in Gold) kann nur an Verbandsmitglieder 
erfolgen, welche mehr als 10 Jahre als Vorstandsmitglied oder Bezirksjägermeister bzw. mehr als 
15 Jahre als Ausschussmitglied, im Ehrenrat, als Verbandsanwalt oder Referent gewirkt haben. 

4. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 2 Z 4 (Verbandsabzeichen in Silber) kann nur an Verbandsmitglieder 
erfolgen, welche mehr als fünf Jahre als Vorstandsmitglied oder Bezirksjägermeister bzw. mehr 
als zehn Jahre als Bezirksjägermeister-Stellvertreter, Ausschussmitglied, im Ehrenrat, als Ver-
bandsanwalt, Referent oder Hegeringleiter gewirkt haben oder sonst besondere Leistungen in der 
jagdlichen Verwaltung oder in der Jagdwirtschaft erbracht haben. 

5. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 2 Z 5 (Verbandsabzeichen in Bronze) kann nur an Verbandsmitglieder 
erfolgen, welche mehrere Jahre hindurch eine Funktion bei der Landes- oder Bezirksgeschäfts-
stelle des Verbandes oder im Landes- bzw. Bezirksjagdbeirat innegehabt haben bzw. sich als De-
legierte der Vollversammlung, Jagdschutzorgane, Jagdausübungsberechtigte oder in anderer Ei-
genschaft in der Jagdwirtschaft besondere Verdienste erworben haben. 

6. Ein Ehrung nach § 7 Abs. 2 Z 6 (Ehrenurkunde) kann nur an Verbandsmitglieder erfolgen, welche 
in der Hege, der Jagdkynologie, im jagdlichen Brauchtum und im Schießwesen besondere Leis-
tungen erbracht haben bzw. auf ein langjähriges, ehrenhaftes und erfolgreiches Wirken als Weid-
mann zurückblicken können. 

7. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 3 (Bruch) erfolgt für langjährige Zugehörigkeit zum Verband (25, 35 
und 45 Jahre) nach Überprüfung durch den Landesjägermeister (Stellvertreter) oder Geschäfts-
stellenleiter.  
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8. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 4 kann an Personen, die keine Mitglieder oder Ehrenmitglieder des 
Verbandes sind, erfolgen, welche sich um die Jagd im Burgenland besondere Verdienste erwor-
ben haben 

(2) Eine Ehrenmitgliedschaft nach § 3 erhalten jene Personen, die von einem Vorstandsmitglied oder von 
einem Bezirksjägermeister für die Ehrung vorgeschlagen wurden, und der Vorschlag vom Ausschuss be-
fürwortet und von der Vollversammlung beschlossen wurde. 

(3) Für die Antragstellung einer Ehrung nach Abs. 1 Z 1 (Ehrenlandesjägermeister) und 2 (Ehren-
bezirksjägermeister) ist der Ausschuss zuständig,   
für eine Ehrung nach Abs. 1 Z 3 bis 6 und 8 (Verbandsabzeichen und Ehrenurkunde) ist der Vorstand 
zuständig.  

(4) Die Anträge nach Abs. 1 Z 1 bis 6 und 8 sowie Abs. 2 sind bei der Landesgeschäftsstelle einzubringen 
und vom Verbandsanwalt zu prüfen. Der Verbandsanwalt hat das Ergebnis seiner Prüfung auf dem An-
trag an das zuständige Verbandsorgan mit einer Stellungnahme weiterzuleiten. Zuständig für die Verlei-
hung einer Ehrung nach Abs. 1 Z 1 und 2 ist die Vollversammlung, nach Abs. 1 Z 3, 4, 5, 6 und 8 der 
Ausschuss. 

 

 
§ 27 

Der Vorstand 
 
(1) In der Sitzung des Vorstandes führt der Verbandsvorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der 

Stellvertreter den Vorsitz.   
Nach Eröffnung der Sitzung ist die Beschlussfähigkeit festzustellen und im Protokoll festzuhalten.  
Die Tagesordnung ist vom Vorsitzenden zu verlesen. Jedes Mitglied des Vorstandes ist ermächtigt, zu-
sätzliche Punkte auf die Tagesordnung setzen zu lassen, sofern sein Antrag die einfache Mehrheit er-
langt. 

(2) Wird der Antrag nicht angenommen, so ist dieser Tagesordnungspunkt bei der nächsten Sitzung des 
Vorstandes ohne weitere Debatte und ohne neuerlichen Antrag in die Tagesordnung aufzunehmen, so-
fern der Antragsteller darauf nicht verzichtet. 

(3) Nach Verlesen bzw. Ergänzung der Tagesordnung hat die Genehmigung des Protokolls der letzten Sit-
zung durch den Vorstand zu erfolgen. Im Fall der Beanstandung des Protokolls sind Versehen, die of-
fenbar auf einen Schreib- oder Rechenfehler beruhen, richtig zu stellen. Sind inhaltliche oder textliche 
Unrichtigkeiten aufgenommen worden, so hat der Vorsitzende eine Übereinstimmung darüber anzustre-
ben. Lässt sich diese Übereinstimmung nicht erreichen, so sind die inhaltlichen oder textlichen Bean-
standungen wörtlich unter Beifügung des die Änderung beantragenden Vorstandsmitglieds zu protokol-
lieren. Der Vorstand hat sodann ohne weitere Debatte darüber abzustimmen, welche Formulierung des 
Protokolls nunmehr verbindlich ist.  

(4) Der Vorsitzende hat weiters vor Eingehen in die Tagesordnung über alle jene dringenden Fälle, in wel-
chen er eine Entscheidung im Sinne des § 129 Abs. 2 Z 1 und 2 JG getroffen hat, zu berichten. 

(5) Der Vorsitzende hat bei der Behandlung der einzelnen Punkte der Tagesordnung vorerst die Sach- und 
eventuelle Rechtslage vorzutragen. Er kann sich hierbei eines Berichterstatters (Referenten) oder eines 
Vorstandsmitgliedes zu bedienen. Dem Mitglied des Vorstandes, auf dessen Antrag der Punkt auf die 
Tagesordnung gesetzt wurde, ist als Erstem das Wort zu erteilen. Zu jedem einzelnen Tagesordnungs-
punkt ist, wenn es von einem oder mehreren Mitgliedern begehrt wird, eine Debatte abzuführen. Nach 
Abschluss der Debatte ist über den Gegenstand des Tagesordnungspunktes abzustimmen. 

(6) Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, sich zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung zu Wort zu 
melden und nach Erteilung des Wortes durch den Vorsitzenden zu diesen Punkten zu sprechen. Der 
Vorsitzende hat den Vorstandsmitgliedern in der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort zu erteilen. 
Nach einer Debatte steht das Schlusswort jenem zu, auf dessen Antrag der Punkt auf die Tagesordnung 
gesetzt wurde. 

(7) Der Vorsitzende hat auf eine rasche, ordnungsgemäße und erschöpfende Erledigung hinzuwirken. 
Wenn es zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung geboten zu scheint, ist der Vorsitzende berech-
tigt, einem Vorstandsmitglied die Missbilligung seines Verhaltens auszusprechen. Der Vorsitzende kann 
weiters ein Mitglied des Vorstandes, das in seinen Ausführungen vom Thema des Tagesordnungspunk-
tes weitgehend abweicht, ermahnen, beim Thema des Tagesordnungspunktes zu bleiben. Hat der Vor-
sitzende in seiner Sitzung einen Redner bereits zweimal ermahnt, so ist er berechtigt, dem Redner das 
Wort zu entziehen. 

(8) Die Abstimmung erfolgt durch Handheben. Wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder eine ge-
heime Wahl begehren, so ist diese mittels Stimmzettel durchzuführen. Der Stimmzettel ist ungültig, wenn 
aus ihm nicht hervorgeht, ob sich der Abstimmende für oder gegen den Antrag ausgesprochen hat. Über 
die Gültigkeit eines Stimmzettels entscheidet im Zweifelsfall der Vorsitzende. Die Übertragung des 
Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied des Vorstandes ist unzulässig. 
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(9) Die Reihenfolge der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. Eine Abstimmung über Angelegenheiten, 
die nicht Gegenstand der Tagesordnung sind, ist unzulässig. 

(10) Jeder Antrag ist vor der Abstimmung vom Vorsitzenden zu verlesen. Die Feststellung des Abstim-
mungsergebnisses obliegt dem Vorsitzenden. 

(11) Über jede Sitzung des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen.  
Das Protokoll hat zu enthalten: 
1. den Ort, den Tag, die Zeit und die Dauer der Sitzung 
2. die Namen der Anwesenden 
3. die Namen der entschuldigten Mitglieder des Vorstandes 
4. die ursprüngliche Tagesordnung und, wenn diese abgeändert wurde, die endgültige 
5. den wesentlichen Inhalt des Berichtes des Vorsitzenden 
6. die Anträge 
7. die Beschlüsse 
8. das Ergebnis der Abstimmungen 
9. den wesentlichen Inhalt von wichtigen Debatten 
10. die Verfügungen des Vorsitzenden 
11. die zur Information der Vorstandsmitglieder gemachten Mitteilungen. 

(12) Der Vorstand kann beschließen, dass einzelne Beratungsgegenstände in Form eines abgesonderten 
Protokolls festgehalten werden, sofern öffentliche, jagdliche oder private Interessen eine vertrauliche 
Behandlung notwendig erscheinen lassen. Der Hinweis auf dieses Protokoll ist jedoch im Sitzungsproto-
koll aufzunehmen.  

(13) Das Protokoll ist nach Ausfertigung mit der Unterschrift des Vorsitzenden, allen Vorstandsmitgliedern 
sowie den allenfalls beigezogenen anderen Verbandsfunktionären zuzusenden.  
Das Protokoll wird der nächsten Vorstandssitzung zur Genehmigung vorgelegt, nach erfolgter Genehmi-
gung verifiziert und sodann hinterlegt. 

(14) Die Vorstandsmitglieder haben während der Dienststunden der Landesgeschäftsstelle das Recht auf 
Einsicht in die abgelegten Protokolle.  
Die Protokolle und sonstige Aufzeichnungen der Sitzungen sind im Sinne der Geschäftsordnung und der 
Landesgeschäftsstelle aufzubewahren. 

 
 
 

§ 28 
Der Ausschuss 

 
(1) Sofern ein Bezirksjägermeister Vorstandsmitglied ist, ist er berechtigt, zu den Sitzungen des Ausschus-

ses auch seinen Stellvertreter zu entsenden.  
Die Bezirksjägermeister können auch bei Verhinderung ihre Stellvertreter zu den Ausschusssitzungen 
entsenden. Diese haben im Ausschuss Sitz und Stimme. 

(2) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Die Bestimmungen des § 27 finden sinngemäß Anwendung für die Sitzungen 
des Ausschusses. 

 
 
 

§ 29 
Die Vollversammlung 

 
Die Beschlüsse der Vollversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit 

gilt der Antrag als abgelehnt (§ 127 Abs. 7 JG).  
Die Bestimmung des § 27 finden sinngemäß Anwendung. 

 
 

§ 30 
Der Finanzkontrollausschuss 

 
(1) Vor Beendigung der Sitzung des Finanzkontrollausschusses ist ein Protokoll aufzunehmen.   

Die Bestimmungen des § 27 finden sinngemäß Anwendung. 
(2) Das Protokoll ist von allen Mitgliedern des Finanzkontrollausschusses zu unterfertigen. Im Fall der Ver-

weigerung der Unterschrift sind die Gründe für die Verweigerung anzugeben, die vom Vorsitzenden ak-
tenkundig zu machen sind. 
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§ 31 
Referenten 

 
(1) Die Referenten der einzelnen Sachgebiete werden vom Landesjägermeister über alle einschlägigen 

Anfragen, Anregungen und auch Beschwerden, die ihr Sachgebiet betreffen, verständigt und um Stel-
lungnahme bzw. allfällige Vorschläge ersucht. 

(2) Die Referenten informieren den Landesjägermeister über ihre Arbeiten. Der Landesjägermeister be-
richtet hierüber dem Vorstand. 

(3) Der Landesjägermeister kann Referenten zur Vorstandssitzung oder Ausschusssitzung einladen, 
wenn eine ihr Sachgebiet berührende Frage auf der Tagesordnung steht.  

(4) Die Referenten haben alljährlich für die Verwertung im Jagdlichen Bericht über ihre Tätigkeit im abge-
laufenen Jagdjahr der Landesgeschäftsstelle einen schriftlichen Bericht vorzulegen. 

 
 
 

§ 32 
Jagdliches Schießwesen 

 
(1) Der Verband unterstützt die in den Bezirken von den Jagd- und Sportschützenvereinen unterhaltenen 

und behördlich genehmigten verbandseigenen Schießstätten für Schrot-, Kugel- und Faustfeuerwaf-
fen.   
Bei Auflösung dieser Vereine fällt das verbandseigene Vermögen an den Verband zurück. 
Diese Schießplätze stehen den Mitgliedern des Verbandes im Rahmen der von ihm veranstalteten 
Schießen und für Übungszwecke zur Verfügung.  
Bei Benützung der Schießstätten außerhalb von Verbandsveranstaltungen hat das Mitglied jedoch 
sämtliche auflaufenden Kosten zu tragen.   
Weiters stehen diese Schießstätten im Rahmen der Ausbildungskurse für Jungjäger und Jagdschutz-
organe zur Verfügung.  

(2) Der Verband unterstützt die nicht verbandseigenen Schießstätten, wenn die Betreiber sich bereit er-
klären, ihre Schießstätten Mitgliedern des Verbandes für die in Abs. 1 genannten Zwecke zur Verfü-
gung zu stellen. 

(3) Der Verband veranstaltet jährlich über die Bezirksgeschäftsstellen Bezirksschießen und nach Ab-
schluss dieser ein Landesschießen. 

(4) Die Abwicklung der Bezirk- und Landesschießen erfolgt nach dem jeweils gültigen Reglement für jagli-
ches Schießen. 

 
 

§ 33 
Jagdliche Aus- und Weiterbildung 

 
(1) Im Sinne des § 124 JG obliegt dem Verband u.a. die Ausbildung der Jagdprüfungswerber und der 

Jagdaufseheranwärter.  
Die Vorbereitungskurse zu diesen Prüfungen sind Veranstaltungen des Verbandes und werden vom 
zuständigen Bezirksjägermeister nach den vom Ausschuss beschlossen Richtlinien organisiert.  

(2) In diesen Vorbereitungskursen sind die Prüfungskandidaten in allen Belangen der Jagd, einschließlich 
der grundlegenden Bestimmungen des Natur-, Tier- und Umweltschutzrechtes, sowie des Forstrech-
tes und Waffenrechtes aus- bzw. weiterzubilden. 

(3) Des weiteren sind Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für die Verbandsmitglieder vorzusehen. 
 

 
§ 34 

Jagdhundewesen 
 

Der Verband hat das Jagdhundewesen nach Maßgabe seiner finanziellen Mittel zu fördern. Diese Förderung 
kann gewährt werden für: Zuschüsse zur Anschaffung reinrassiger Hündinnen, Ortungsgeräte für Erdhunde, 
Entschädigung für Bereichshundeführer, Abhaltung von Jagdhundeführerkursen, Abnahme von Leistungsprü-
fungen, usw.  
Grundsätzlich dürfen jedoch nur Jagdhunde gefördert werden, die den Bestimmungen des § 98 JG und §§ 91 
und 92 JVO entsprechen.   
Der Vorstand hat Förderungsrichtlinien auszuarbeiten, die vom Ausschuss beschlossen werden.  
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§ 35 
Wildkrankheiten und Wildseuchen 

 
Der Verband hat über die Bezirksgeschäftsstellen und Hegeringleiter Vorsorge zu treffen, dass Fallwild hin-

sichtlich der Krankheits- oder Todesursache untersucht wird und das Ergebnis der Bezirksverwaltungsbehörde 
gemäß § 100 JG angezeigt wird. 

 
Die Bezirksjägermeister, Hegeringleiter und Revierinhaber sind über die Entstehungsursache und eventuelle 

Übertragungsmöglichkeiten sowie notwendige Bekämpfungsmaßnahmen durch den Verband in Kenntnis zu 
setzen. 
 
 
 

§ 36 
Öffentlichkeitsarbeit und Medien 

 
(1) Der Verband hat über wichtige jagdliche Vorkommnisse die Medien zu informieren und die Öffentlich-

keitsarbeit zur Aufklärung der Jugend und der nichtjagenden Bevölkerung zu fördern. Dies kann beson-
ders durch wild- und waldpädagogische Führungen in der verbandseigenen „Werkstatt Natur“ und durch 
Revierausgänge erfolgen.  

 
(2) Der Verband hat ein Mitteilungsblatt für die Verbandsmitglieder herauszugeben, dessen inhaltliche Ges-

taltung durch ein Redaktionskomitee, bestehend aus dem Vorsitzenden (Stellvertreter), dem Geschäfts-
stellenleiter und je einem Vertreter der Bezirksgeschäftsstellen besteht. Bei Bedarf können weitere Mit-
arbeiter beigezogen werden.  

 
 
 

§ 37 
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr des Verbandes entspricht dem Jagdjahr, somit vom 1. Februar bis 31. Januar des darauf 

folgenden Jahres. 
 
 
 

§ 38 
Schlussbestimmungen 

 
Treten in den Bestimmungen in der Geschäftsordnung Unklarheiten auf oder sind einzelne Fragen nicht fest-

gelegt, so entscheidet im Zweifelsfall der Verbandvorsitzende. 
 
 
 

§ 39 
Gültigkeit der Geschäftsordnung 

 
Die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung und etwaige Änderungen unterliegen der Beschlussfassung 

durch die Vollversammlung und der Genehmigung durch die Burgenländische Landesregierung. 
 
 

Alle in diesen Satzungen verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermaßen für Per-
sonen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts. 
 

 
DI Prandl eh. 

Landesjägermeister 
 
 
 

________________ 
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543. Öffentliche Ausschreibung der Baumeisterarbeiten  
in 2100 Korneuburg, Platz der Eisenbahnpioniere 1 für das  

Bundesministerium für Landesverteidigung / Heeresbauverwaltung OST 
 
 
Ausschreibende Stelle:  
Bundesministerium für Landesverteidigung / HBV OST, Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien  
 
Auftragsbezeichnung:  
Baumeisterarbeiten 
 
Auftrag:  
Baumeisterarbeiten: Generalsanierung von zwei Objekten, bestehend aus Abbrucharbeiten, Erdarbeiten, Ka-
nalisierungsarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Mauer- und Versetzarbeiten, Putzarbeiten und Abdich-
tungen 
 
Erfüllungsort:  
2100 Korneuburg, Platz der Eisenbahnpioniere 1 
 
Auskünfte:  
Bundesministerium für Landesverteidigung / HBV OST, Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien,  
DI Müller-Guttenbrunn, +431/5200-32672, +431/5200-17290, h.muegu@hbv.gv.at
 
Ort der Einreichung:  
Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien 
 
Ausschreibungsunterlagen:  
Kosten: € 10,– 
 
Zahlungsbedingungen:  
Die Ausschreibungsunterlagen sind von 29. August bis 14. September 2005 erhältlich und können in der 
HBVO an WT (ausgen. SA) vom 8 bis 12 Uhr eingesehen od. gegen Vorweis der Zahlungsbestätigung abge-
holt werden. Bei der schriftlichen Anforderung ist eine Kopie der Zahlungsbestätigung beizuschließen. Der 
Kostenbeitrag ist auf das ÖPSK-Konto des BMLV, Konto Nr. 05090.785, BLZ 60000 einzuzahlen. Die Einzah-
lung erfolgt mittels Erlagschein od. elektronische Überweisung, mit Namensnennung u. Adresse des Einzah-
lers. Als Verwendungszweck sind die GZ 95513/443/HBVO-2005, und die ausschreibende Stelle anzugeben.; 
Bundesministerium für Landesverteidigung / HBV OST, Referat Dienstbetrieb, Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 
Wien, +431/5200-32661, hbvost@hbv.gv.at
 
Zuschlagsfrist: 20. Dezember 2005 
 
Alternativangebote: unzulässig 
 
Umstände die eine besondere Eignung erfordern: --- 
 
Schlusstermin für Angebote:  
21. September 2005, 9.45 Uhr 
 
 
 

________________ 
 
 
 
 
544. Öffentliche Ausschreibung der HLS-Installationsarbeiten in 3512 Mautern, Raab Kaserne, 

Obj. 15 für das Bundesministerium für Landesverteidigung / Heeresbauverwaltung OST 
 
 
Ausschreibende Stelle:  
Bundesministerium für Landesverteidigung / HBV OST, Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien  

mailto:h.muegu@hbv.gv.at
mailto:hbvost@hbv.gv.at
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Auftragsbezeichnung:  
HLS-Installationsarbeiten 
 
Auftrag:  
Generalsanierung von 2 Sanitärräumen (ca. 2 x 100 m²) samt Ver- und Entsorgungsleitungen bestehend aus je 
7 WC-Zellen, 10 Piss-Ständen, 20 Wasch-Ständen sowie 11 Brauseplätze 
 
Erfüllungsort:  
3512 MAUTERN, Raab Kaserne, Objekt 15 
 
Auskünfte:  
Bundesministerium für Landesverteidigung / HBV OST, Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien,  
Ing. Zehetner, 01/5200-32684, 01/5200-17294, w.zehetner@hbv.gv.at
 
Ort der Einreichung:  
Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien 
 
Ausschreibungsunterlagen:  
Kosten: € 10,– 
 
Zahlungsbedingungen:  
Die Ausschreibungsunterlagen können bei der Ausschreibenden Stelle, Zimmer 606 in der Zeit vom 29. August 
bis 15. September 2005 in der Zeit von 8 bis 12 Uhr eingesehen oder gegen Vorweis der Zahlungsbestätigung 
angefordert werden. Bei schriftlicher Anforderung ist eine Kopie der Zahlungsbestätigung beizuschließen. Der 
Kostenbeitrag von € 10,– ist auf das ÖPSK-Kto des BMLV Nr. 05090.785, BLZ 60000 nachweislich einzuzah-
len. Die Einzahlung erfolgt mittels Erlagschein oder elektronischer Überweisung, mit Namen und Adresse des 
Einzahlers. Als Verwendungszweck ist die GZ: 95514/186/HBVO-2005 anzugeben.; Bundesministerium für 
Landesverteidigung / HBV OST, Referat Dienstbetrieb, Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien, 01/5200-32661, 
hbvost@hbv.gv.at
 
Zuschlagsfrist:  
21. Dezember 2005 
 
Alternativangebote:  
unzulässig  
 
Umstände die eine besondere Eignung erfordern: --- 
 
Schlusstermin für Angebote:  
22. September 2005, 9.45 Uhr 
 
 

 
________________ 

 
 
 

545. Öffentliche Ausschreibung der Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff  
in 2345 Brunn am Gebirge, HBA Brunn für das  

Bundesministerium für Landesverteidigung / Heeresbauverwaltung OST 
 
 
Ausschreibende Stelle:  
Bundesministerium für Landesverteidigung / HBV OST, Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien  
 
Auftragsbezeichnung:  
Fenster u. Fenstertüren aus Kunststoff 
 
Auftrag:  
Demontage + Entsorgung der bestehenden Holzkastenfenster, Montage der neuen Einfachfenster mit Zwei-
scheibenisolierverglasung, inkl. erforderlicher Abdeck- u. Putzarbeiten, Eventualposition: Sonnenschutzvergla-
sung, Vorsatzrollladen; ca. 150 Stück 

mailto:w.zehetner@hbv.gv.at
mailto:hbvost@hbv.gv.at
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Erfüllungsort:  
2345 Brunn/Geb., HBA Brunn 
 
Auskünfte:  
Bundesministerium für Landesverteidigung / HBV OST, Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien,  
Ing. Komurka, +431/5200-32678, +431/5200-17290 
 
Ort der Einreichung:  
Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien 
 
Ausschreibungsunterlagen:  
Kosten: € 10,– 
 
Zahlungsbedingungen:  
Die Ausschreibungsunterlagen sind bis 13. September 2005 erhältlich und können in der HBVO (ausgenom-
men SA) von 8 bis 12 Uhr eingesehen oder gegen Vorweis der Zahlungsbestätigung abgeholt werden. Bei 
schriftlicher Anforderung ist eine Kopie der Zahlungsbestätigung beizuschließen. Der Kostenbeitrag ist auf das 
ÖPSK-Konto des BMLV, KontoNr 05090.785, BLZ 600000 einzuzahlen. Die Einzahlung erfolgt mittels Erlag-
schein od. elektronischer Überweisung, mit Namensnennung u. Adresse des Einzahlers. Als Verwendungs-
zweck sind die GZ 95513/459/HBVO-2005, und die ausschreibende Stelle anzugeben.; Bundesministerium für 
Landesverteidigung / HBV OST, Ref. Dienstbetrieb, Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien, +431/5200-32661, 
hbvost@hbv.gv.at
 
Vadium:  
Deckungs-Haftrücklass 
 
Angebote möglich für:  
ein Los  
 
Umstände die eine besondere Eignung erfordern: --- 
 
Schlusstermin für Angebote:  
20. September 2005, 9.45 Uhr 
 
 
 

________________ 
 
 

 
Zahl: 11/09-744/4-2005 
 
 

546. Vereinsauflösung „Sozialsprengel Seewinkel-Mitte“ 
 
 

Der Verein „Sozialsprengel Seewinkel-Mitte“ mit dem Sitz in Frauenkirchen wird gemäß § 29 Abs. 1 des Ver-
einsgesetzes 2002, BGBl I Nr. 66/2002 i.d.g.F. aufgelöst. 
 
 

________________ 
 
 
 

547. Vereinsauflösung „HeizBerater® Club“ 
 

Der Verein „HeizBerater® Club“ mit dem Sitz in 7423 Pinkafeld hat sich in seiner Generalversammlung am 
28. Juni 2005 freiwillig aufgelöst. 
 
 

________________ 
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548. Vereinsauflösung „Spendenverein CAMPESINO  
zur Unterstützung notleidender Menschen in der dritten Welt“ 

 
Der Verein „Spendenverein CAMPESINO zur Unterstützung notleidender Menschen in der dritten Welt“ mit 

dem Sitz in Bruckneudorf hat sich in seiner Generalversammlung am 10. September 2002 freiwillig aufgelöst. 
 
 
 

________________ 
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